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Wien, 31. Jänner 1995 

über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen (Artenschutzge-
setz 1995 - ArtenschutzG 1995); il Jz 
stellungnahme p ~Lt ~ 

~:-:--__ ---, l Ur' -f---l.~ 

An das ~~.~~.i'~~"~'~':'~~~~~~~M~ 
Präsidium des Nationalrates :: .... j~:=~J;=_.~ 
Das Amt der wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Für den Lan samtsdirektor: 

Beilagen 

~ 
Dr. Peischl 

Magistratsvizedirektor 

AD110SB-3-871-1316S0-20 000000 

6/SN-2/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



/ . AMT DER'~ 
WIENER LANDESR,EGfERUNG 

., 
~"rs'sle!is MIrBüro ,des Magistratsdirektors 

,MD-50-1 und 2/95 

Entwurf sine~' Bunde~geset~es 
über den internationalen,Handel 
mit gefährdeteri'Arten fie{lebend~r 

, Tiere und Pflanzen (Arteri~chutzge­
setz ~995- ArtenschutZG 1995); 

" Stellungnahme i 

zuZl. 23~622/41-II/1/94 

An das 

Bundesministerium, für 

,wirtsch~ftliche Ang~le~enh~iteri 

, , . 

,-::'.Cies'.;e 1082, Wien, Rathaus 

:2'efcr:r;u:nme40 00~82124 
, \ 

Wien' 31.~Jänner '1995. - , 

Auf das schreiben vom ,23.'Dezember ,1994 beehrt sich das Amt 

der Wiene~ Landesregierung, zu de~' im: Betreff genannten Ge­

setzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben:' 

Einleitend wird bemerkt, qaf->'der vorliegende, Entwurf eine 

v'ielzahl von Verweisen enthäl t', die' eine Lesbarkeit des Ge­

'setzes beinahe unmöglich machen. 

Im übrigen ist, darauf h~nzuweisen,da~ bei korrekte~ Zitierung 

einer EU-Vorschri~t in gesetzlichen B'estimmungen ,auch deren 
, . 

geltende Fassupg,' jedenfall~ aber die FundsteIle im Amtsblatt 
'. . . \ 

der Eqropäischen Gemein~chaften anzuführen ist~ 

Darüber hinaus darfang~regt werden, ~ega;definitionen der,Be­

griffe II!\rt", "prittland", "Einfuhr" und "Au::;fuhr!' in da's vor­

liegend~ Gesetz aufzunehmen,'~eil die Legaldefinitionen d~r 
,- . . I 

Handhabung des ,Gesetzes dienlich ,wären 'und diese Begriffe auch 
\ . ' 1..' . / 

in ,der EÜ-Verordnung362'6/82,~uletztgeändert dur~h die ver-

/ 
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,. 
I. 

ordnung (EWG) der Kommission Nr. 1534/94 (im folgenden kurz 

EU-Verq'r<:inung genannt) '. nicht definiert 'sind. 

Der Kurztitel "Artenschutzgesetz " ist abzulehnen, . weil er ' 

'irreführenderweise den Eindruck erw~ckt;:es.liege nicht bloß 

ein' Gesetz .' vor " welches auf Grund des Kompetenztatbestandes 

I'Waren- und Viehverkehr mit dem AUsland'" (Art. .. 10 Abs. 1 Z2' 

'_B';"'VG) erlassen worden ist,. sondern es werde eine UInfassende 

Regelung des Artenschutzes ~etr6ffen; 

Einzelne Bestimmungen.des Entwurfes geben An;Laß zu folgenden 

Bemerkungen: 

Zu .§ 1: 

Die 'Einschränkung, daß die genannten Dokumente nur "auf.Ver­

langen derZol·lstellen" vorzulegen sind, ist nicht einzusehen. 
• • '. > 

Die erforderlichen Genehmigungen und Bescheinigung~n sollten . , , \ 

unaufgefordert vorzuweisen sein. 

Die im],etzten satz vorgesehene ~eiziehung der La'ndesbehörden . 

für Agenden der Zollbehörden' führt zu einer Verschiebung der' 

Zuständigkeiten. 

Für die Erfüllung der den ZoLlbehörden zukommenden ,Aufgaben 

haben. diese auch d~'rch Schaffung der hiefür erforderliche:n 

Aus~tattung (perso~al, Sachmi ttel, > ... ) Sorge zu tragen. Eine 
.. 

Zuweisung dieser Aufgaben an die ,Landesbehörde ist kompetenz-' 

rechtlich bedenklich Und daher abzulehnen. 

Zu § 2: ' 

, , 
Entsprechend 'eien' LegistischenRi<::htlinien sollte die Wendung 

"Eine Einfuhrgenehmigung. 

ten. 

ist zu erteilen, w~nn ... '" lau-

Die Erläuternden Bemer:.kungen,· die lediglich den Gesetzest.ext 

wörtlich wiedeiholen, ersch~irien entb~hrlich~ 
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Zu ,§3 Abs. 1.: 
, I 

Mit dieser Bestimmung w~;den'fürjenelebenden Tiere, welche 

nicht unmittelbar von de~ Ausrottung bedroht'sind, strengere' 

Vorschriften für die Einfuhr' geschäffen,' alssie1il der EU- , 

Verordnung vorgesehen sind. Während daher, für jedes lebende, 

Exemplar weniger bedroht'~r Tierarten eine Einfuhrgenehmigung 

zu ert,eilen ist, unterliegen große Mengen' nichtlebender Exeln'­

plare diesen Vorschriften nich·t.' Diese Auffassung, erscheint 
" ~ \ . ' . 

sachlich nicht gerechtfertigt. Die in' Aussicht genommene R'ege-

'lung wi~d daher ~icht für erforderlich eracht~t~ . '. { 

Im übri~en wäre diese ab~eid~ende Regelung 6sterreich~ wir-
, , 

kungslos" weil die Einfuhr in andere EU;..staa:ten weiter mögiich 

ist 'und fÜ7" ,den innergerneinschaftliGhem Verkehr eine Einfuhr­

<qenehm~gung nicht etforderlich'.lst. 

Zu § 6: 

Mit dieser Bestimmung wird eine Verordnungsermächtigung für 
, " 

den BundE?sminister für wirtschaftliche Angelegenheiten'nor­

~iert, bestimmt'e schwer z~ haltende oder gefährliche Exemplare' , ;' " ' 

zri'b~?eichnen, f~r die von den tandesbehörden einheitliche 

Richtlini~n für Unterbringung und Pflege'festzulegen sind. 

Der Begriff "Exemplare", ist in diesem' zusamme:nhang verfehlt 

und' w;äre,. weil die 'No:qnierung' ja nicht' auf ein einzelnes Ti~r 

oder eine einzelne Pflanze" beschränkt '. werdEm sOll, durch den' " 

Begriff "Arten" z.u ersetzen . 
.- , 

, ' 

Im, übrigen ist zu bemerken; daß Best,immungen zur Unterbringung, 

und Pflege für schwer zu haltend~oder gefährliche Ex~mplare 

als tie~schritzrechtlich~Vorschriftenoder - eingeschrähkt auf, 

die' Festlegung 'von Bestimmungen, ~ie :zur '!ollziehung der EU~ 

Vero~dnung erforderlich sind -' als artenschutzrechtliche vor-

'schriften in die Gesetzgebungs-' und VOllzugskomp'eten~,"der 
. .: .. 

Länder falle'n.' Dem Bundesgesetzgeberkommt es daher 'keines:-,' 

, ' 

\ , ' 

.,!, 
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falls zu~ den Landesbeh6rd~n verpflidhtenddi~ auf die Be-
. , 

stimmupgen anderer.' Bundesländer abgestimmte Erlassung von 

.Vorschriften im Bereich des 'Tier- oder Artenschutzes ,anzuord-' 

nen ,. Wenn auch. fachl iche Gründe für die, Festlegung.derartig.e'r 

. Richtlinien sprechen, würde die Umsetzung aus kompetenz recht-
, . . 

lichen Gründen .dennoch ,zur Gänze -landesrechtlichen Vorschrif­

ten ~berl~ss~n sein. 

· Zu § 7.: 

Die Begriffe "normaler wohnsitz'~ und . "gewöhnlicher Wohnsitz'~ 

f{ndensich'ankeiner anderen Stelle der 6ster~eichisc~en 
Rechts,?rdnung,. Es wä;re zweckmäßig,' di~se' Begriffe mit den ,im 

Hauptwohnsitzgesetz BGBL Nr. '505/94 enthalteilen' Begriffen' 

abzustimmen. 

Zu § 7 Al:::>s .. :3: 

, 
Es kann nicht erkannt werden, weshalb die Erteilung der Be-

. . . ." ", \. 

'. stätigung r 'daß sich Exemplare in Eigentum des Bestätigungsin-. 

habers 'befindet,· den ~issen~chaft~ichen Behörden obliegen 

soll.. Diese zivilrechtliehe Vorfrage, für die .der Sachverstand 

d~r wi~serisch~ftiichen Beh6~de nicht Voraussetzung ist; wär~ 
vorn für <;lie Erteilun,g von Genehmigungen zuständigen ,Bundes~ 

fuinister für wirtschaftlictie Angelegenheiten zu beu~teilen .. 

Zu § 10 Abs.3: 

Wie sehon ZU §6dargelegt wurde,splltedei Begrift "Exem~ 

· plare" durch den Begriff "Arten" .,eisetzt werden. 

, . Zu § 13: 

wie bereits zu den,§§ 1 und 6~usgefhhr~~ird, weist der g~­

genständliche' Entwurf einigeKompetenz~idrigkeiten auf ,eÜe 
I ' - - -. 

~nbedirigt~ubereinigen wären. 'Srrfällt die'Erteilung einer 

· G:eneh~igung zur verbringungim Rahmen d~s inneigemeü1schaft:'" 

lichen Verkehrs gemäß Art:~ 13 Abs·. 2 d~r EU~Verordnung in: die 

. :--

i ' 
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Zuständigkeit des Bunc;:lesministers ,für wirtschaftliche Angele­

, gentleiten ~ Im, Hinblick dar~uf, daß die' hiefü~ ~rfor,derlichen' 
Einfuhrgenehmigungen im Bundesminfsterium fÜr wirtschaft,liche 

" , 
Angelegenheit'en aufliegen, ist dü~se Kompetenzlage auch 'zw~ck-

mäßig. 

Zu§ 14 Abs. 3: 

. . . 

'Der Begriff "für alle den Artens9hutz behandelnden Ausschüsse' . 

und A~beitsgruppen" solltE? 'durch "für alle das,ÜbereinJ<,ommen\, 

vorn 3., März 1'973 über den internationalen Handel m'it gefährd~-, . '. '. . .... . 

ten Art~n freilebender Tiere und Pflanzen betreffenden Aus­

schusse und Arbe~tsgruppen" ersetzt werden. 

Abschließend gesta,ttet sich da,s)'Amt 'der ,Wiener,'Landesregie­

rurig, auf fol~enden U~s~andhihzuweisen: 

In der EU-Verordnung f'{nden sich zwar Kriterien, für die 

Erteilung von Einfuhrgenehmigungen, nicht jedcichfür die' 

Erteilung', von Ausfuhr- und 'Wiederausfuhrgenehmigungen "sowie, 
" , 

".' . 

für Regelurigen.hinsichtliGh jener Exemplare, die zu eine~Wan-

derzoo, einern wanderzi~kus, oder ähnlichem gehören~Auch'im 

vorliegenden Gesetzentwurf sind in Abweichung Vorn ge+tenden 

Bund~sgesetz 'zur Durchführu~g des washing~oner Art~nschu~z-
, , , 

übereinkommens'derartige Kriterien nic:ht genannt. Da jedoch im 

. Washingtoner' Artenschutzüberein'kommen, dessen Vertragsstaat 
, • • • J 

. österreich ist, diesbezügliche Bestimmungen 'vorg:esehen" sind, 

müßteri zU'de~~n Umset~ung Vorschriften in denvorliegendei 

Entwurf aufgenommen werden. 

Gleic~zei~igwerden 25 Ausfertigungen: dieser stellungnahme' 

dem Präsidium ,des Nati,onalrates übermittelt. 

Für den 'Lan samtsdirektor: 

\ 

Dr. Peischl, 
Magistratsvizedirektor 
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